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Antrag auf Erstattung von Fahrtkosten 
Für den TTV Luchse Riesa e.V. ehrenamtlich Tätige können Fahrtkosten, die im Rahmen der Nachwuchs-

förderung entstanden sind, gegenüber dem Verein geltend machen. Die Fahrten müssen im Vorfeld durch 

ein vertretungsberechtigtes Vorstandsmitglied genehmigt werden und sind grundsätzlich bis spätestens vier 

Wochen nach der Fahrt einzureichen. Die Auszahlung erfolgt per Banküberweisung.    

Wichtig: Bei Anreise mit dem Auto müssen sich min. drei Personen eines Wettkampfes im Auto befinden, es sei denn, es nehmen 

weniger Personen am Wettkampf teil. TrainerInnen, die separat zum Wettkampf anreisen, dürfen ihre Fahrtkosten ebenfalls 

geltend machen, wobei pro Mannschaft nur ein Trainer/eine Trainerin abgerechnet werden dürfen. Trainer/Trainerinnen, können 

anfallende Fahrtkosten auch für Heimspiele geltend machen, sofern die dafür notwendige Fahrtstrecke 30 km übersteigt.   

 

Bei Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Thermobelege zusätzlich als Kopie anheften!) 

Datum  Grund der Fahrt  Kosten in Euro Prüfvermerk 

 
 

   

Mitfahrer:  

Bei Anreise mit dem Auto  

Datum  Grund der Fahrt  gefahrene km Prüfvermerk 

    

von (Ort)  nach (Ort)          und zurück 

von (Ort)  nach (Ort)  und zurück 

Mitfahrer: 
 Betrag* 

in Euro  

* lt. aktuell gültiger km-Pauschale: 30 ct/km pro gefahrener km 

 

Mit meiner Unterschrift versichere ich, alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht zu haben. Ich bitte darum den 

entsprechenden Betrag auf das oben genannte Konto zu überweisen.  
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